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 Veröffentlicht am 09.07.1970

Norm

ArbGerG §1 IGa

JN §1 A

JN §41

Rechtssatz

Der Grundsatz, wonach dann, wenn derselbe Tatbestand verschiedenen Gesetzesnormen unterstellt werden kann, das

angerufene Gericht zuständig ist, wenn es die Zuständigkeit auch nur hinsichtlich einer der anzuwendenden

konkurrierenden Normen besitzt, gilt dann nicht, wenn der Anspruch nur auf die eine Gesetzesnorm gestützt und die

andere ausdrücklich ausgeschlossen wird.
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